
Zahlung der Kraftfahrzeugsteuer mittels Einzugsermächtigung 
     
     
     
Sehr geehrte Fahrzeughalterin, sehr geehrter Fahrzeughalter, 
     
die Zulassung eines Fahrzeuges durch die Zulassungsbehörde erfolgt im Land 
Hessen seit dem 01.01.2004 erst dann, wenn eine Ermächtigung zum Einzug 
der Kraftfahrzeugsteuer erteilt wurde. Zu diesem Zweck ist die nachfolgende 
Einzugsermächtigung vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen und zu 
unterschreiben. 
     
     
Hierdurch ergeben sich für Sie unter anderem folgende Vorteile: 
 
¾ Sie brauchen keinen Überweisungsträger auszufüllen. 
¾ Sie sparen sich den Weg zum Geldinstitut.  
¾ Sie können die rechtzeitige Zahlung der Kraftfahrzeugsteuer nicht vergessen. 
¾ Sie haben Mahnungen und Säumniszuschläge nicht zu befürchten. 

     
     
Beachten Sie bitte folgende Hinweise: 
 
1. Bitte füllen Sie die umstehende Einzugsermächtigung sorgfältig aus, 

unterschreiben Sie diese und legen Sie diese bei der Zulassung vor. Wird 
die Einzugsermächtigung für das Konto eines Dritten erteilt, ist auch die 
Unterschrift des Kontoinhabers und die Vorlage dessen 
Pass/Bundespersonalausweis erforderlich. 

2. Das für die Einzugsermächtigung angegebene Konto muss die erforderliche 
Deckung aufweisen, weil sonst für das kontoführende Geldinstitut keine 
Verpflichtung zur Einlösung besteht. 

3. Wenn Sie Ihr Fahrzeug abmelden, erlischt automatisch die erteilte 
Lastschrifteinzugsermächtigung. Bei Wiederzulassung dieses oder der 
Anmeldung eines anderen Fahrzeuges müssen Sie erneut eine 
Lastschrifteinzugsermächtigung erteilen, ebenso bei Änderung der 
Bankverbindung. 

4. Die Daten zur Bankverbindung werden im automatisierten Verfahren 
gespeichert und verarbeitet. Eine Weitergabe an Stellen außerhalb der 
Steuerverwaltung erfolgt nur an Geldinstitute im Rahmen des 
Lastschrifteinzugsverfahrens und bei etwaigen Erstattungen.  

 



 
 

E i n z u g s e r m ä c h t i g u n g  
    
    
Gilt nur für die Kraftfahrzeugsteuer ab dem Tage der Zulassung des Kfz 
     
Nachname, Vorname bzw. Firma des Kfz-Halters: 

Anschrift des Kfz-Halters: 

 
Ich nehme am EINZUGSERMÄCHTIGUNGSVERFAHREN für alle künftig fällig 
werdenden Beträge des zuzulassenden Fahrzeuges teil. 
     
Meine Bankverbindung lautet:    
Bankleitzahl Kontonummer Name des Kreditinstituts 

Name und Anschrift des Kontoinhabers, wenn nicht mit dem Kfz-Halter identisch: 
(dann auch dessen Pass/Bundespersonalausweis vorlegen) 
 

     
     

Ort, Datum   Unterschrift des Halters 
    
    

   ggf. Unterschrift des Kontoinhabers 
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